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§29

Ausscheiden eines Kandidaten

(1) Wenn ein Kandidat vor der Wahl ausscheidet, ist der 
Nationalrat der Nationalen Front der DDR bzw. der betref
fende Ausschuß der Nationalen Front der DDR berechtigt, bis 
spätestens 5 Tage vor dem Wahltag einen anderen Kandida
ten zu benennen.

(2) Das Ausscheiden eines Kandidaten wird durch Beschluß 
der zuständigen Wahlkreiskommission festgestellt und von 
der Wahlkommission der Republik bzw. der zuständigen Be
zirks-, Kreis-, Stadt-, Stadtbezirks- oder Gemeindewahlkom
mission bestätigt. In der gleichen Weise erfolgt auch die Ent
scheidung über die Aufnahme eines neuen Kandidaten in den 
Wahlvorschlag.

§30

Bestätigung und Bekanntmachung der Wahlvorschläge

(1) Die Wahlkreiskommission teilt ihre Entscheidung über 
die Zulassung des Wahlvorschlages ihres Wahlkreises gemäß 
§ 28 Abs. 1 innerhalb von 3 Tagen und die Entscheidung ge
mäß § 28 Abs. 2 am folgenden Tage der für sie zuständigen 
Wahlkommission mit.

(2) Die Wahlkommission der Republik, die zuständige Be
zirks-, Kreis-, Stadt-, Stadtbezirks- bzw. Gemeindewahlkom
mission bestätigt spätestens 12 Tage vor dem Wahltag die 
Wahlvorschläge für die Wahl zu der betreffenden Volksver
tretung.

(3) Die Wahlvorschläge werden von der zuständigen Wahl
kommission, spätestens am Tage nach ihrer Bestätigung, ge
trennt nach Wahlkreisen, öffentlich bekanntgemacht.

VI.

Stimmzettel und Wahllokale

§31

Herstellung der Stimmzettel für den 
jeweiligen Wahlkreis

(1) Die Stimmzettel müssen alle von der zuständigen Wahl
kommission bestätigten Kandidaten enthalten.

(2) Die Stimmzettel sind für jeden Wahlkreis gesondert 
herzustellen.

(3) Für die rechtzeitige Herstellung der Stimmzettel und 
ihre Weiterleitung an die Wahlvorstände ist die jeweilige 
Wahlkommission verantwortlich.

§32

Wahllokal

(1) In jedem Wahlbezirk ist durch den Rat der Stadt, des 
Stadtbezirkes bzw. der Gemeinde ein Wahllokal einzurichten. 
Das Wahllokal wird spätestens mit der Bildung des Wahlvor
standes bestimmt.

(2) Als Wahllokal sind nach Möglichkeit öffentliche Gebäude 
zu benutzen. 3

(3) Die Wahlkommission der Republik kann die Einrichtung 
von Sonderwahllokalen anordnen, in denen nur Inhaber von 
Wahlscheinen wählen können.

§33

Wahlurne

(1) Während der Stimmabgabe werden die Stimmzettel in 
der Wahlurne gesammelt und verwahrt.

(2) Die Wahlurne muß so beschaffen sein, daß sie den Er
fordernissen entspricht und die Geheimhaltung der Wahl ge
währleistet ist.

§34

Wahlkabine

(1) Der Wahlvorstand ist dafür verantwortlich, daß in dem 
Wahlraum eine oder mehrere Wahlkabinen vorhanden sind, 
die so beschaffen sein müssen, daß jeder Wähler seinen 
Stimmzettel unbeobachtet für die Abgabe vorbereiten kann.

(2) In der Wahlkabine darf sich, von den Fällen des § 37 
Abs. 7 abgesehen, stets nur ein Wähler befinden.

VII.

Wahlhandlung

§35

Öffentlichkeit und Dauer der Wahlhandlung

Die Wahlhandlung ist öffentlich. Die Wahlen dauern in der 
Regel von 07.00 bis 20.00 Uhr. Ein früherer Beginn oder eine 
Verlängerung der Wahlhandlung bis spätestens 22.00 Uhr 
kann durch die Kreiswahlkommission bzw. die Stadtwahl
kommission des Stadtkreises festgelegt werden.

§36

Leitung der Wahlhandlung

(1) Der Wahlvorstand leitet die Wahlhandlung.

(2) Die Wahlhandlung wird damit eröffnet, daß der Wahl
vorsteher seinen Vertreter, die Beisitzer und den Schriftfüh
rer durch Handschlag verpflichtet.

(3) Ist der Wahlvorstand bei Beginn der Wahlhandlung 
nicht beschlußfähig, so ernennt der Wahlvorsteher die zur 
Beschlußfähigkeit erforderlichen Mitglieder aus erschienenen 
Wählern.

(4) Der Wahlvorsteher und der Schriftführer dürfen sich 
während der Wahlhandlung nicht gleichzeitig entfernen. Ver
läßt einer von ihnen vorübergehend den Wahlraum, so ist 
sein Stellvertreter mit der Vertretung zu beauftragen.

§37

Verlauf der Wahlhandlung

(1) Vor Beginn der Wahlhandlung hat sich der Wahlvorste
her im Beisein von Wählern davon zu überzeugen, daß die 
Wahlurne leer ist. Die Wahlurne wird geschlossen und ver
siegelt. Sie darf bis zum Abschluß der Wahlhandlung nicht 
geöffnet werden.

(2) Der Wahlvorstand stellt die Wahlberechtigung des Wäh
lers fest. Der Wahlberechtigte nennt dem Wahlvorstand sei
nen Namen sowie seine Wohnung und weist sich durch den 
Personalausweis der Deutschen Demokratischen Republik 
oder eine entsprechende andere amtliche Urkunde zur Per
son aus. Das gilt auch für Inhaber von Wahlscheinen. Danach 
werden dem Wähler die amtlichen Stimmzettel ausgehändigt.


